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15. Mai 1954 bei der Kasse (Zimmer 37c des

Hauptgebäudes der E.T. H.). — Aus dem Vorlesungsprogramm:

Prof. Dr. R. Savioz:
Pédagogie: les bases philosophiques et scientifiques

de l'éducation 1 Std.

La vie affective 2 Std.

Prof. Dr. G. Guggenbühl:
Der staatliche Aufbau der heutigen

Schweiz 1 Std.

Besprechung aktueller Fragen Schweiz.

und allgemeiner Politik und Kultur 2 Std.

Grundfragen demokrat. Erziehung 1 Std.

ALLGEMEINE UMSCHAU
Oberster Gerichtshof der USA hebt ein

Filmverbot auf. Der oberste Gerichtshof hatte zu
entscheiden, ob der Film «La ronde» (der Reigen, nach
dem Theaterstück Schnitzlers) von Max Ophtils
«wegen unmoralischen Inhalts» in den amerikanischen

Kinos zur Aufführung gelangen dürfe oder
nicht. Die örtlichen Gerichtsbehörden hatten auf
Grund der puritanischen Auffassung der einschlägigen

Gesetzesbestimmungen inbezug auf
Unterhaltungsstätten die Filmvorführung verboten. Im
Jahre 1915 fällte der oberste Gerichtshof ein Urteil,
wobei die Kinos ausdrücklich als Unterhaltungsstätten

qualifiziert wurden. Der oberste Gerichtshof
hat nun mit seinem Entscheid, der Ende Januar
veröffentlicht wurde, dem Begriff «Kino» eine

Interpretation gegeben, darnach sind Kinos nicht
mehr bloße Unterhaltungsstätten, sondern
Möglichkeiten, um Ideen auszudrücken. Dem Kino sind

künftighin die Rechte der Pressefreiheit und
diejenigen der Ausdrucksfreiheit zuzubilligen. Die
gleichen Freiheiten werden auch der Television
zugesprochen.

Die neue Interpretation des obersten Gerichtshofes

dürfte ziemlich revolutionäre Folgen haben.
DieTraumfabriken werden zweifelsohne ihre Filme
erheblich realistischer ausgestalten. Nach dem

neuen Entscheid wird auch die Kritik an
weltanschaulichen, religiösen und konfessionellen
Einrichtungen und Überlieferungen eine erhebliche
Rolle in den Problemfilmen spielen. Politische und
weltanschauliche Tendenzfilme dürften nicht
gerade den Verträglichkeitsgedanken fördern. Ob die
materialistische Auffassung des Naturgeschehens
und der Eingriffe der Menschen in die natürliche
Ordnung dem Film als Kulturprodukt förderlich
sein dürften, wird sich erweisen.

*

INTERNATIONALE UMSCHAU

Vom Vormarsch des Lungenkrebses.

Während bisher bei krebskranken Männern der
Magenkrebs die häufigste Todesursache bildete, ist
nun auf Grund von mehr als 28 000 Obduktionen
ermittelt worden, daß in Bayern heute mehr Männer

an den Folgen des früher so seltenen Lungenkrebses

sterben als an Magenkrebs.

In England sterben sogar schon mehr Menschen
an Lungenkrebs als an Tuberkulose.

An diesem steilen Anstieg der Lungenkrebs-Erkrankungen

trägt nach allen maßgeblichen
deutschen, englischen, amerikanischen, skandinavischen
und schweizerischen Untersuchungen das Rauchen
die Hauptschuld, besonders in Form des Inhalierens.
Und die Aussichten auf Heilung durch Operation
sind gerade bei dieser Form des Krebses zur Zeit
noch recht bescheiden.

Das Vordringen des Lungenkrebses in die Reihe
der schwersten Volksseuchen beruht natürlich nicht
nur auf dem erschreckenden Anwachsen der Zahl
der Lungenkrebsfälle, sondern auch auf den
Erfolgen im Kampf gegen die bisherigen Seuchen, vor
allem gegen die Tuberkulose. Aber man darf sich

nicht damit trösten, daß es viel leichter sein werde,

gegen den Lungenkrebs aufzukommen als gegen die
Tuberkulose, weil ja jeder mit großer Wahrscheinlichkeit

dem Lungenkrebs entgehen kann, der die
Rauchgewohnheiten nicht mitmacht. Denn während

die den Ausbruch der Tuberkulose begünstigenden

Umstände: Schwächung, dauernde Reizung
der Atmungsorgane u.a.m. nicht gesucht werden,
will ein gar nicht kleiner Teil der Menschheit
rauchen und sträubt sich leidenschaftlich dagegen,

vom Kettenrauchen und Inhalieren zu lassen. Man
bedenke auch, daß niemand aus Geldinteresse die
Tuberkulose fördert, während jährlich aus
Geldinteresse Milliarden aufgewendet werden, um für
vermehrtes Rauchen zu werben. Erst ganz Wenigen
fällt es auf, daß der Staat sich dieser Reklame nicht
widersetzt. Er tut es aus eigenem Geldinteresse
nicht und auch deshalb nicht, weil Wirtschaftsgruppen

ungleich einflußreicher sind als die auf
Förderung der Volksgesundheit bedachten Kreise.
Eine Eindämmung des Lungenkrebses darf aber

erst ewartet werden, wenn der Wille zu geistiger
und körperlicher Gesundheit unser Tun regiert und
nicht Gewinn- oder Genußsucht.

Nationalliga für Krebsbekämpfung

*

9


	Internationale Umschau

